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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Organisation der Bundesrechtspflege

In seinem Mitte April der Aufsichtsbehörde vorgelegten Tätigkeitsbericht für das Jahr
2012 versuchte Bundesanwalt Michael Lauber den Eindruck von Normalität zu
vermitteln. Strukturen und Abläufe seien dank eines neuen Controllingsystems
optimiert und einige langjährige Verfahren abgeschlossen worden. Zudem sei das Jahr
von Offenheit, Vertrauen und Professionalität geprägt gewesen. Auch die
Aufsichtsbehörde beschrieb in ihrem Bericht einen grundsätzlich positiven Eindruck.
Einzig die zu hohe Verfahrensdauer wurde kritisiert. Es gäbe zwar durchaus plausible
Gründe für die lange Frist, die durchschnittliche Behandlungsdauer von drei bis vier
Jahren müsse aber verringert werden. In der Presse wurde es als zu früh erachtet, die
Leistungen von Lauber nach nur einem Jahr Amtszeit zu bewerten. 1

BERICHT
DATUM: 14.08.2013
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2014 sprach die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) von einem «positiven Eindruck», den sie von der
bundesanwaltschaftlichen Tätigkeit der letzten vier Jahre habe. Es sei gelungen, einen
grossen Teil alter Fälle abzuarbeiten, wobei auf ein «verantwortungsbewusstes
Ressourcenmanagement» geachtet worden sei. Administration und Budgetdisziplin
funktionierten sehr gut. Allerdings habe es die Bundesanwaltschaft bisher versäumt,
Stellgrössen zu entwickeln, um die Wirksamkeit und Effizienz ihrer Tätigkeiten
überprüfen zu können. 
Die NZZ urteilte, dass die schlechte Presse über die Bundesanwaltschaft der
Vergangenheit angehöre, wofür die Zeitung verbesserte Strukturen, aber auch eine
«umsichtige Kommunikation» des Bundesanwaltes Michael Lauber verantwortlich
machte. 2

BERICHT
DATUM: 18.04.2015
MARC BÜHLMANN

Internationaler Terrorismus, organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität und
Cyber-Crime würden nach neuen Strategien und Arbeitsmethoden für die
Bundesanwaltschaft rufen, denen aber gleichzeitig von der nationalen Strafrechts- und
Prozessgesetzgebung enge Grenzen gesetzt würden, hielt der Jahresbericht 2017 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) einleitend fest. Erschwerend
komme hinzu, dass die Behörde ihre Verfahren in einem stark politisierten Umfeld
führe und deshalb im Fokus der Öffentlichkeit stehe. Die AB-BA habe sich im
Berichtsjahr vor allem auf systemische Probleme konzentriert. Unter anderem empfahl
sie einen Code of Conduct für ehemalige Mitarbeitende. Positiv beurteilte die
Aufsichtsbehörde, dass die operativen Abläufe gut funktionierten und die
Mitarbeitenden motiviert seien und Eigeninitiative zeigten. Die AB-BA ging im Bericht
zudem ausführlich auf den Fall «Daniel M.» ein, der von der GPDel untersucht wurde.
Weiter sei gegen Bundesanwalt Michael Lauber 2017 eine Disziplinarbeschwerde
eingereicht worden, auf welche die AB-BA laut Jahresbericht aber nicht eingetreten
war. 3

BERICHT
DATUM: 20.04.2018
MARC BÜHLMANN

Tätigkeitsberichte von Bundesbehörden seien nicht der Stoff, auf den sich Medien
stürzten, kommentierte die NZZ. Dies sei freilich beim Jahresbericht 2018 der
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) für einmal anders, da es im
Rahmen der Ereignisse rund um die Treffen des Bundesanwaltes Michael Lauber mit
Fifa-Präsident Gianni Infantino die Öffentlichkeit interessiere, was die
Aufsichtsbehörde dazu meine. Auch die Präsentation des Jahresberichts war anders als
in früheren Jahren von einer Medienkonferenz begleitet, die der im Vorjahr gewählte,
neue Präsident der AB-BA, Hanspeter Uster, einberufen hatte. Zum ersten Mal enthielt
ein AB-BA-Jahresbericht zudem Weisungen an den Bundesanwalt. Erstens solle die
Revision des Memorandums zwischen der Bundesanwaltschaft und dem
Nachrichtendienst über die Abläufe der Zusammenarbeit hinsichtlich Prävention und
Strafverfolgung eingeleitet werden. Zweitens, und bezugnehmend auf die medial stark
beachtete Fifa-Geschichte, seien in Zukunft Gespräche mit Parteien oder anderen
Verfahrensbeteiligten zu dokumentieren. Im Raum stand zudem der Vorwurf, Lauber

BERICHT
DATUM: 25.04.2019
MARC BÜHLMANN
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habe die AB-BA bezüglich eines dritten Treffens angelogen. 
Es knirsche hörbar zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde,
urteilte die NZZ, was aber gut sei, weil die AB-BA bisher sehr pfleglich mit der von ihr zu
überprüfenden Bundesanwaltschaft umgegangen sei. 4

Anfang März 2020 legte die AB-BA ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2019 vor. Den
Schwerpunkt im «intensivsten Arbeitsjahr seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit» habe das
Disziplinarverfahren gegen Bundesanwalt Michael Lauber gebildet, aufgrund dessen
sich die Zusammenarbeit mit der obersten Strafbehörde erschwert habe. Man sei
aufgrund der Untersuchung auch zum Schluss gekommen, dass die Aufsichtstätigkeit
funktioniere, aber noch verstärkt werden müsse. Im Rahmen des Verfahrens habe man
zudem intensiven Kontakt mit verschiedenen parlamentarischen Kommissionen und
Fraktionen gehabt. Laut Bericht ist die Behörde zum Schluss gekommen, dass der
Bundesanwalt über einen grossen Gestaltungs- und Ermessensspielraum verfüge und es
deshalb nicht nur punktuelle Kontrollen, sondern eine systemische Fachaufsicht durch
die AB-BA brauche. In ihrer Medienmitteilung stellte sich die Aufsichtsbehörde auch
explizit gegen die Idee einer Kontrolle der Bundesanwaltschaft durch die Exekutive, wie
das bis 2010, also vor der Reform des Strafbehördenorganisationsgesetzes noch der Fall
gewesen war: Eine «Kontrolle der Bundesanwaltschaft durch Bundesrat und
Bundesverwaltung könnte die Unabhängigkeit der Strafjustiz des Bundes gefährden, zu
einer unerwünschten Verpolitisierung und zu einer deutlichen Schwächung der
Aufsicht führen». In der Tat waren im Rahmen der verschiedenen Ereignisse rund um
Michael Lauber immer wieder politische Forderungen laut geworden, die eine Rückkehr
zum alten System befürworteten, als der Bundesrat für Wahl und Aufsicht der
Bundesanwaltschaft zuständig gewesen war. 5

BERICHT
DATUM: 23.04.2020
MARC BÜHLMANN

Wie gut funktioniert die Überwachung der Bundesanwaltschaft? Diese Frage stand auch
aufgrund einer Untersuchung der GPK im Raum. 2010 hatte das Parlament im Rahmen
der Reform des Strafbehördenorganisationsgesetzes beschlossen, nicht nur den
Bundesanwalt in Zukunft selber zu wählen, sondern auch ein Gremium zu bestimmen,
das für das Parlament die Aufsicht über die oberste Strafverfolgungsbehörde
übernehmen solle: die AB-BA. Bis anhin waren Wahl und Aufsicht Aufgabe des
Bundesrats gewesen. Ziel der Reform war eine Stärkung der Unabhängigkeit der
Bundesanwaltschaft gewesen.
Die Ereignisse rund um den amtierenden Bundesanwalt Michael Lauber – die
Disziplinaruntersuchung gegen Lauber, dessen Beschwerde beim
Bundesverwaltungsgericht und das von der GK gegen ihn angestrengte
Amtsenthebungsverfahren –  deckten nun aber auf, dass dieses neue Konstrukt mit
Bundesanwaltschaft und Aufsichtsbehörde einige Mängel aufweist. Eine Frage, die sich
dabei etwa stellte, war, ob sich die GK mit ihrem Amtsenthebungsverfahren über den
Entscheid der AB-BA hinweggesetzt habe, hatte Letztere ja lediglich eine Lohnkürzung
und keine Empfehlung für eine Amtsenthebung vorgesehen. Allerdings kann nur das
Parlament und nicht die AB-BA über eine Amtsenthebung entscheiden.

Auch in den Medien wurde die Ambivalenz zwischen politischer Entscheidung und
juristischen Einschätzung diskutiert. Die NZZ urteilte, dass «der Balanceakt zwischen
einer unabhängigen Strafverfolgung und einer wirksamen Kontrolle [..] wegen der
Gewaltenteilung immer delikat» sei, und die Aargauer Zeitung bemerkte, dass das
«Drama» sich nicht auflöse, «wenn Politiker weiter auf Juristen hören». Die WoZ
machte ebenfalls einen Konstruktionsfehler aus, weil die Bundesanwaltschaft nicht
wirklich unabhängig sei: Bundesanwältinnen und Bundesanwälte seien in der Schweiz
«Fliehkräften politischer Interessen ausgesetzt, müssen sich regelmässig einer Wahl
stellen und werden von einem Milizgremium beaufsichtigt, das ebenfalls vom Parlament
gewählt wird». Die Zeitung zitierte Dick Marty (fdp, TI), der den Schutz der
Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft von der Legislative als nicht gegeben
betrachtete. Die Unabhängigkeit könne gar nicht gewährt werden, wenn alle
reinredeten. Die WoZ forderte Reformen, befürchtete aber, dass mit dem uneinigen
Parlament nicht so rasch Ruhe in die Bundesanwaltschaft einkehren werde.

In den Medien geriet freilich auch die Aufsichtsbehörde in den Fokus. Nicht nur das
schwierige Verhältnis zwischen der AB-BA und der Bundesanwaltschaft, sondern auch
die Differenzen innerhalb der AB-BA sowie der Führungsstil von Hanspeter Uster, der
das Gremium seit 2019 präsidierte, wurden kritisiert. Uster «beisse als Aufseher am
richtigen Ort zu, aber er verbeisse sich dabei», urteilte etwa die Aargauer Zeitung. 

BERICHT
DATUM: 24.06.2020
MARC BÜHLMANN
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Die AB-BA selber wird von den Geschäftsprüfungskommissionen von National- und
Ständerat (GPK) kontrolliert. Die wachsende Kritik sowohl an der Bundesanwaltschaft als
auch an der AB-BA hatte die GPK Mitte Mai 2019 veranlasst, eine Untersuchung zum
Aufsichtsverhältnis zwischen Bundesanwaltschaft und AB-BA einzuleiten. Der
entsprechende Bericht wurde Ende Juni 2020 veröffentlicht und hielt fest, dass die
GPK «in den Jahren 2011 bis 2018 [...] grossmehrheitlich positive Rückmeldungen» zur
Zusammenarbeit zwischen der AB-BA und der Bundesanwaltschaft erhalten habe, dass
sich das «Zusammenarbeitsverhältnis» im Jahr 2019 aber «markant» verändert habe.
Im ausführlichen Bericht waren Aussagen der Protagonisten detailliert festgehalten.
Laut Bericht habe Michael Lauber seit der Übernahme der Präsidentschaft der AB-BA
durch Hanspeter Uster der Dialog gefehlt. Zudem stelle er die Fachkompetenz der
Behörde in Frage. Auch hinsichtlich personalrechtlicher Konsequenzen habe es in der
Beziehung zwischen Bundesanwaltschaft und Aufsichtsbehörde einen «fundamentalen
Wechsel» gegeben. Die AB-BA verstehe sich neu als «Arbeitgeber des Bundesanwalts».
Hauptgrund der Zerrüttung sei laut dem Bundesanwalt aber vor allem das
Disziplinarverfahren. Er wisse nicht, was man ihm überhaupt vorwerfe. Hanspeter Uster
wiederum wurde im Bericht mit der Aussage zitiert, dass er nicht das Gefühl habe, dass
es eine Änderung gegeben habe. Er selber habe wohl eher ein Aufsichtsverständnis,
während seine Vorgänger «eher ein coachendes Verständnis der Aufsicht gehabt»
hätten. Fakt sei aber, dass die AB-BA bei ihrer Aufsichtstätigkeit auf «klare Anzeichen
von Amtspflichtverletzungen» gestossen sei, was eine Disziplinaruntersuchung
angezeigt habe. «Persönliche Befindlichkeiten» dürften dabei keine Rolle spielen – so
Uster laut Bericht. 
Ziel der GPK-Untersuchung hätten auch mögliche vertrauensbildende Massnahmen sein
sollen. Während Michael Lauber eine Mediation vorgeschlagen habe – etwa in dem
Sinne, dass künftig ein Mitglied der GPK bei den gemeinsamen Sitzungen von AB-BA und
Bundesanwaltschaft anwesend sein solle –, befürchtete Hanspeter Uster laut Bericht,
dass mit einer Mediation «das Fuder überladen» würde. Die GPK lehnte eine solche
Mediation schliesslich ab, «da ein solches Verfahren in der Regel den Willen und das
Einverständnis beider Seiten voraussetzt, was nicht gegeben war». Eine Entspannung
des Verhältnisses würde wohl erst mit Abschluss der Disziplinaruntersuchung einsetzen
können, so der Bericht.
In ihren Schlussfolgerungen stellte die GPK fest, dass das Disziplinarverfahren das
Verhältnis zwischen Aufsichtsbehörde und Bundesanwaltschaft stark negativ
beeinträchtige, dass der Bundesanwalt deshalb die AB-BA nicht mehr als Aufsicht
akzeptiere und es deshalb zu mangelnder Kooperation seitens der Bundesanwaltschaft
komme. Es sei zwar wünschenswert, dass ein Vertrauensverhältnis herrsche, es sei aber
unerlässlich, dass der Bundesanwalt der AB-BA den nötigen Respekt entgegenbringe,
was im Moment nicht der Fall sei. Es sei die AB-BA und nicht der Bundesanwalt, die
entscheide, ob und wo Einsichtnahme in Akten angezeigt sei; die Ansicht des
Bundesanwalt diesbezüglich entspreche «einem falschen Aufsichtsverständnis». Die
Einflussnahme der AB-BA sei vielmehr vom Gesetzgeber gewünscht. Der Bericht hielt
weiter fest, dass es mit Hanspeter Uster nicht zu einem Paradigmenwechsel gekommen
sei. 
In den Schlussfolgerungen wurde allerdings auch die AB-BA für Informationspannen
gerügt, «die den Bundesanwalt persönlich getroffen» hätten. Kritisiert wurde auch die
unglückliche Medienkommunikation beim Disziplinarverfahren. Zudem seien
Inspektionen der Aufsichtsbehörde bisher «ungenügend ausgewertet und in
schriftliche Berichte gefasst» worden. Der Bericht der GPK folgerte, dass das System
einer unabhängigen Bundesanwaltschaft mit unabhängiger Fachaufsicht grundsätzlich
funktionieren könnte, sich jedoch mit dem vorliegenden Fall als «nicht krisenfest»
erwiesen habe. Die GPK werde deshalb den «Status quo plus» im Sinne einer
Beibehaltung des Systems mit einigen Verbesserungen, aber auch einen Umbau der
Institutionen prüfen und in einem weiteren Bericht darlegen.

In den Medien wurde der Bericht als weitere «Niederlage für den Bundesanwalt»
bewertet (NZZ). Auch die GPK schlage sich auf die Seite der Aufpasser Laubers, urteilte
der Blick und die Aargauer Zeitung verstand den Bericht als «vernichtendes Zeugnis»
der GPK gegenüber Lauber. 6
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Aufgrund des Disziplinarverfahrens gegen den ehemaligen Bundesanwalt Michael
Lauber habe sich die Berichterstattung über die bereits 2018 durchgeführte Inspektion
des Generalsekretariats der Bundesanwaltschaft verzögert, so die AB-BA in ihrem
entsprechenden Inspektionsbericht. Ausgangslage für die von der GPK in Auftrag
gegebene Untersuchung des Generalsekretariats seien «unterschiedliche Ansichten
über dessen Aufgaben und Umfang» gewesen. Auf der Basis von Umfragen und
Dokumentenstudium habe die AB-BA unter anderem festgestellt, dass
Grundlagendokumente wie Organigramme, Organisationsreglemente und -handbücher
entweder ganz fehlten oder veraltet waren. Eine der zehn auf der Basis der Befunde
hergeleiteten Empfehlungen war denn auch die Erneuerung und Erstellung dieser
Dokumente. Des Weiteren stiess sich die Aufsichtsbehörde laut Bericht an der
personellen Dotierung des Generalsekretariats, in dem rund 30 Prozent aller
Mitarbeitenden beschäftigt seien. Empfohlen wurde hier eine Analyse, mit der
entschieden werden könne, ob Ressourcen in das operative Kerngeschäft der
Bundesanwaltschaft verschoben werden könnten. Statt wie unter dem ehemaligen
Bundesanwalt Kommunikation mit der Öffentlichkeit zu suchen, empfehle die AB-BA
zudem, die Kommunikationskultur innerhalb der Behörde zu stärken. Teilweise habe
durch die vernachlässigte Kommunikation die Akzeptanz der Geschäftsleitung gelitten.
Die verschiedenen Empfehlungen seien bewusst an die noch zu wählende Person
gerichtet, die die Bundesanwaltschaft in Zukunft führen werde. Der Bericht solle
«einen Überblick bieten und eine vorteilhafte Ausgangslage für nötige
Erneuerungsprozesse schaffen». Die Nachfolgerin oder der Nachfolger von Michael
Lauber habe viel Arbeit vor sich, waren sich die Medien in der Folge einig. 7

BERICHT
DATUM: 17.12.2020
MARC BÜHLMANN
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